
 

 

Bekanntmachung 
des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 

Entscheidung über die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
Ergebnis der standortbezogenen Vorprüfung 

 
Gemäß § 5 Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) wird bekannt gemacht: 

 
Prüfung der UVP-Pflicht für das Neuvorhaben: Errichtung und Betrieb einer LNG-
Lageranlage mit einem Fassungsvermögen von 28,998 t in 01723 Wilsdruff, Zschoner 
Ring 28, Flst. 386 der Gem. Kesselsdorf 
 
Die Alternoil GmbH, Portlandstraße 16, 49439 Steinfeld, beantragte mit Datum vom 
15.11.2022 (Posteingang 21.11.2022) gemäß der §§ 4 und 19 Abs. 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) i. V. m. den §§ 1 und 2 Abs. 1 der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie der Ziffer 9.1.1.2 des Anhangs 1 zur 4. 
BImSchV die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Anlage zur Lagerung von Stoffen, die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin und einem 
Standarddruck von 101,3 Kilopascal vollständig gasförmig vorliegen und dabei einen 
Explosionsbereich in Luft haben (brennbare Gase), in Behältern, mit einem 
Fassungsvermögen von 28,998 t in 01723 Wilsdruff, Zschoner Ring 28, Flst. 386 der Gem. 
Kesselsdorf.  
 
Das Vorhaben ist der Nr. 9.1.1.3 Spalte 2 (S) der Anlage 1 zum UVPG zuzuordnen und somit 
eine standortbezogene Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 UVPG durchzuführen.  
Die Kriterien für die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls (aufgrund besonderer 
örtlicher Gegebenheiten) im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung sind in der Anlage 3 
Nr. 2.3 zum UVPG festgelegt (Schutzkriterien).  
 
Gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG wird hiermit öffentlich bekannt gegeben, dass 
entsprechend dem Ergebnis der standortbezogenen Vorprüfung für das beantragte 
Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
besteht. 
 
Bei diesem Vorhaben liegen nach überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der 
Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien sowie landesspezifischer 
Standortgegebenheiten, keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vor. Es sind keine 
Naturschutz-, Landschaftsschutz- oder Wasserschutzgebiete, keine Naturdenkmäler oder 
Biotope im Einwirkungsbereich der geplanten Anlage vorhanden. 
Mit einer erheblich negativen Umweltauswirkung auf die Schutzgüter Fläche, Landschaft, 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ist nicht zu rechnen. 
 
Bei dem LNG handelt es sich um tiefkaltes (kryogenes) verflüssigtes Erdgas (engl.: Liquefied 
Natural Gas). Die LNG-Lageranlage besteht aus horizontalen doppelwandigen Gefäßen mit 
Vakuumisolierung mit Sicherheits- und Entlastungsvorrichtungen, sodass mit dem Austritt des 
Gases bei ungestörtem Betrieb nicht zu rechnen ist. 
LNG ist farb- und geruchlos, nicht toxisch und nicht karzinogen. Auslaufendes LNG verdampft 
unter Umgebungsbedingungen und ist nicht wassergefährdend. Ohne Luftzufuhr ist LNG nicht 
brennbar. Im Rahmen der Lagerung finden keine chemischen Reaktionen statt. 
Das Befüllen des LNG-Lagertanks und das Betanken von Fahrzeugen wird jeweils mit 
entsprechenden Gasrückführungen durchgeführt und erfolgt im Kupplungssystem um einen 
sicheren Verschluss beim Trennvorgang zu gewährleisten. Daher sind im Regelbetrieb keine 
Emissionen luftverunreinigender Stoffe zu erwarten.  
Da Flüssiggas bei Umgebungstemperatur schnell verdampft und weder für Menschen noch 
für Pflanzen und Tiere toxisch wirkt, sind keine schädlichen Umweltauswirkungen zu 
befürchten. 



 

 

Entsprechende Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen, z. B. Gaswarneinrichtungen, sind 
Bestandteil der Anlage. 
 
Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass das Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen auf die in § 1a der Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) genannten Schutzgüter haben kann, die nach § 25 
Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. Somit besteht keine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.  
 
Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbstständig anfechtbar. Die Screening-
Unterlagen sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Umweltinformationsgesetzes 
(UIG) im Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Referat 
Immissionsschutz, zugänglich. 
 
Dippoldiswalde, den 18.04.2023 
 
 
 
i.V. Jacob-Hahnewald 
Beigeordnete 
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